
 

BAStE 2026/02 vom 15.04.2026 - 1 - 
 

 

Ergebnisprotokoll Betriebsausschuss Städt. Entwässerungseinrichtungen 

15.04.2026, Nr. BAStE 2026/02 

 

 
öffentlich 

 

1. Entwässerungstechnische Erschließung Gewerbegebiet Karrer Nord 

- Sachbeschluss 

- Vorberatung 

Vorlage: 2026/090 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 11  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat: 

 
1. Das Bebauungsplangebiet "Gewerbegebiet Karrer Nord" wird entsprechen den Vorgaben 

des Bebauungsplans und der Planung des Ingenieurbüro Fassnacht Ingenieure; Bad 

Wurzach erschlossen. 

 
2. Die Kosten für die Erschließung des Gewerbegebietes betragen 2.300.000, - € 

 
3. Die Ingenieurleistungen werden nach HOAI an das Ing.-Büro Fassnacht Ingenieure, Bad 

Wurzach vergeben. 

 
4. Die Finanzierung der Kanalbauarbeiten erfolgt über die im Jahr 2026 bereitgestellten 

Haushaltsmittel "GG Karrer III" mit 1.650.000, - € im Liquiditätsplan 2026 der städtischen 

Entwässerungseinrichtung sowie den nicht benötigten Haushaltsmittel "BG Hüttenberger 

Weg" in Höhe von 650.000, - €. Der Ausgabe in Höhe von 2.300.000, - € für das Jahr 

2026 wird zugestimmt. 

 

 

 

2. Kanalhausanschlüsse und Kanalunterhaltung, Rahmenvertrag 2027-2028 

- Sachbeschluss 

Vorlage: 2026/092 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 10  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat: 

 
1. Der Beauftragung der Ausführung zur Herstellung der Kanalhausanschlüsse und der 

Kanalinstandsetzungsarbeiten als Rahmenvertrag von 01.01.2027 bis 31.12.2028 mit 

Gesamtkosten von 640.000 € wird zugestimmt.  

 
2. Die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2027 in Höhe von 320.000 € werden im 

Wirtschaftsplan 2027/2028 angemeldet. Die Position "Aufwendungen für bezogene 

Leistungen" im Erfolgsplan (ca. 250.000 €) wird als "Geschäft der laufenden Verwal-

tung" vergeben. Für die Vergabe "Hausanschlüsse, Aufgrabungen" (ca. 70.000 €) ist 
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eine Verpflichtungsermächtigung im Vermögensplan 2027/2028 des Eigenbetriebs 

Städtische Entwässerungseinrichtungen vorhanden. 

 
3. Die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2028 in Höhe von 320.000 € werden im 

Wirtschaftsplan 2027/2028 angemeldet. Die Position "Aufwendungen für bezogene 

Leistungen" im Erfolgsplan (ca. 250.000 €) wird als "Geschäft der laufenden Verwal-

tung" vergeben und die Position "Hausanschlüsse, Aufgrabungen" (ca. 70.000 €) im 

Liquiditätsplan des Eigenbetriebs Städtische Entwässerungseinrichtungen finanziert. 

 

 

 

3. Erschließung BG Hüttenberger Weg 

- Vorgriff Neubau RW-Leitung + Verlegung MW-Leitung 

- Sachbeschluss 

Vorlage: 2026/093 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 11  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 
1. Das Bebauungsplangebiet "BG Hüttenberger Weg" wird entsprechend den Vorgaben des 

Bebauungsplans und der Planung des Ingenieurbüro Zimmermann; Waldburg  

erschlossen. 

 
2. Die Kosten für den Vorgriff der Erschließung des Neubaugebiet betragen 200.000 € 

 
3. Die Ingenieurleistungen werden nach HOAI an das Ing.-Büro Zimmermann, Waldburg ver-

geben. 

 
4. Die Finanzierung der Kanalbauarbeiten erfolgt über die im Jahr 2026 angemeldeten Haus-

haltsmittel " BG Hüttenberger Weg" mit 200.000 € im Liquiditätsplan 2026 der städtischen 

Entwässerungseinrichtung. Der Ausgabe in Höhe von 200.000 € für das Jahr 2026 wird 

zugestimmt. 

 

 

 

4. Neuer Regenwasserkanal entlang der Retentionsmulden im Hochberg 

- Außerplanmäßige Mehrauszahlung für die Jahre 2023 und 2024 

- Beschluss 

Vorlage: 2026/091 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 11  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
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Beschluss: 

 
1. Einer außerplanmäßige Mehrauszahlung für die Jahre 2023 und 2024 in Höhe von       

99.075,22 € (Brutto) wird zugestimmt. 

Die Finanzierung erfolgt durch Mehrausgaben im Jahr 2026 nicht benötigter Haushalts-

mittel "BG Hüttenberger Weg" mit 99.500,- € im Liquiditätsplan 2026 der städtischen 

Entwässerungseinrichtung gedeckt.  

Der außerplanplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 99.500.- € für das Jahr 2026 wird 

zugestimmt. 

 

 

 

5. B 30 neu – Ortsumfahrung Ravensburg: Bau von DN 1000 und DN 400 Ablaufleitun-

gen 

- Außerplanmäßige Mehrauszahlung für die Jahre 2024 

- Beschluss 

Vorlage: 2026/089 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 11  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 
1. Eine außerplanmäßige Mehrauszahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 50.425,43 € 

(Brutto) wird zugestimmt. 

 
2. Die Finanzierung erfolgt über nicht benötigte Haushaltsmittel "BG Hüttenberger Weg" 

mit 50.425,43 € im Liquiditätsplan 2026 der städtischen Entwässerungseinrichtung. 

Der außerplanplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 50.425,43 € für das Jahr 2026 wird 

zugestimmt. 

 
 
 

6. Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Städtische Entwäs-

serungseinrichtungen" 

- Anpassung der Wertgrenzen an die Hauptsatzung 

- Vorberatung 

Vorlage: 2026/067 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 11  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat: 

 
1. Die Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Städtische Entwäs-

serungseinrichtungen" wird entsprechend der Anlage 1 beschlossen.  
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7. Bekanntgaben, Verschiedenes (ggf. Tischvorlage) 

 

Beratungsergebnis: keine Punkte zur Beratung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadtplanungsamt 

20.04.2026 

 

gez. Claudia Rothenhäusler 

Schriftführung 
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